
 

 

Verbot des Verbringens der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug oder 

an einem Ort ohne geeignete Schlafmöglichkeit in Kraft getreten 

 

Am 25. Mai 2017 trat in Deutschland eine Gesetzesänderung in Kraft. Die regelmäßige 

wöchentliche Ruhezeit nach Artikel 8 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 muss an 

einem Ort mit geeigneter Schlafmöglichkeit verbracht werden. Sie darf nicht mehr im 

Fahrzeug verbracht werden. 

Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass der Fahrer die regelmäßige wöchentliche 

Ruhezeit nicht im Fahrzeug, sondern an einem Ort mit geeigneter Schlafmöglichkeit 

verbringt. Sorgt der Unternehmer nicht dafür, handelt er ordnungswidrig 

Der Fahrer handelt ordnungswidrig, wenn er die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im 

Fahrzeug oder an einem Ort ohne geeignete Schlafmöglichkeit verbringt. 

Bei Zuwiderhandlungen droht neben der Verhängung von Bußgeldern gegenüber Fahrer und 

Unternehmer auch die Untersagung der Weiterfahrt, bis die regelmäßige wöchentliche 

Ruhezeit vollständig an einem Ort mit geeigneter Schlafmöglichkeit nachgeholt wurde. 

Das Gesetz enthält keine genaue Spezifikation, wie geeignete Schlafmöglichkeiten 

beschaffen sein müssen. Es ist davon auszugehen, dass die Anforderungen in der Regel 

von allen Hotels, Motels und Pensionen erfüllt werden. 

Auch andere Räumlichkeiten in vorhandenen Gebäuden (z.B. angemietete Wohnungen), 

kommen grundsätzlich als geeignete Schlafmöglichkeiten in Betracht. 


